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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 13/0617 

621 - Fachbereich Allgem. Ordnungsaufgaben Datum: 04.03.2013 

Bearb.:  Frau Karen Mützel Tel.: 509 öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Hauptausschuss 11.03.2013 Entscheidung 
 
 

Nachbesetzung des Gemeindewahlausschusses 
 
Beschlussvorschlag 
 
Für den Gemeindewahlausschuss für die Gemeinde- und Kreiswahl 2013 werden folgende, 
durch Verzicht freigewordene Positionen, nachbesetzt: 
 
für die Mitglied Stellvertreter/in 

CDU 1. 

2. 

1. 

2. 

SPD 1. 1. 

 2. - 

GALiN - 1. 

FDP 1. 1. 

DIE LINKE 1. 1. 

 
 
Sachverhalt 
 
Der Gemeindewahlausschuss ist in folgender Besetzung am 20.02.2012 vom Hauptaus-

schuss gewählt worden: 

 

Mitglied Stellvertreter/in 
Arne-Michael Berg Jürgen Benthack 
Gert Leiteritz Dr. Heinz Bischoff 
Joachim Miermeister Dr. Friedrich Weinhold 
  
Jürgen Lange Berndt Kiehm 
Sybille Hahn Ernst-Jürgen Roeske 
  
Maren Plaschnick Klaus Rädiker 
  
Tobias Claßen Klaus-Peter Schroeder 
  
Hans-Georg Becker Kevin-Pascal Kumeth 
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Nach § 55 Abs. 2 Satz 1 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes (GKWG) dürfen Wahlbe-

werber/innen (unter anderem) nicht Beisitzerinnen und Beisitzer des Kreis- oder Gemeinde-

wahlausschusses oder Mitglied eines Wahlvorstands sein. Wer bereits Mitglied des Gemein-

dewahlausschusses ist, scheidet aus, sobald sie oder er als Bewerber/in in einem einge-

reichten Wahlvorschlag aufgeführt ist. § 55 Abs. 1 Satz 1 GKWG bestimmt ferner, dass Ver-

trauenspersonen für Wahlvorschläge und stellvertretende Vertrauenspersonen (unter ande-

rem) nicht Beisitzer/innen des Kreis- oder Gemeindewahlausschusses sein dürfen. 

 

 

Zur Vermeidung von Irritationen heißt es hierzu aus dem Runderlass des Innenministeriums 

vom 30.11.2012 – IV 314 – 115.41 – GKW 13 – 0 –, dass ein Mitglied eines Wahlorgans 

bereits dann auf seine Mitwirkung im Wahlorgan verzichten sollte, wenn seine Aufstellung als 

Bewerber/in  (§ 20 Abs. 3 GKWG) feststeht. Diesbezüglich hat Herr Oberbürgermeister Gro-

te in seiner Funktion als Gemeindewahlleiter die einzelnen Fraktionen der Mitglieder des 

Gemeindewahlausschusses am 16.01.2013 angeschrieben. Er bat darum mitzuteilen, ob 

einzelne Mitglieder  zur anstehenden Gemeinde- und Kreiswahl am 26.05.2013 als Bewerber 

antreten werden und ob diese bereits im Vorwege auf Ihren Sitz im Gemeindewahlaus-

schuss verzichten.  

 

Aufgrund dieses Sachverhaltes haben folgende Personen auf ihren Sitz im GWA verzichtet: 

 

für die Mitglied Stellvertreter/in 

CDU Herr Arne-Michael Berg 

Herr Gert Leiteritz 

Herr Jürgen Benthack 

Herr Dr. Heinz Bischoff 

SPD Herr Jürgen Lange Herr Berndt Kiehm 

 Frau Sybille Hahn  

GALiN  Herr Klaus Rädiker 

FDP Herr Tobias Claßen Herr Klaus-Peter Schroeder 

DIE LINKE Herr Hans-Georg Becker Herr Kevin-Pascal Kumeth 

 
 
Die nächste Sitzung des Gemeindewahlausschusses findet am 12.04.2013 um 16.00 Uhr 
statt.  
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